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WASCHKÜCHENORDNUNG 
 

 
 

1. Die Mieter werden gebeten, beim Antreten von Waschküche und Trockenräumen auf 
deren Einrichtung und Sauberkeit zu achten. Mängel und Störungen sind der 
Hauswartung/Verwaltung umgehend zu melden. 

 
2. Die Einteilung von Waschküche und Trockenraum obliegt der Hauswartung. 
 
3. Dem eingeteilten Benutzer steht die Waschküche vom 07.00 – 22.00 Uhr zur 

Verfügung. Anderntags muss die Wäsche bis 08.00 Uhr im Trockenraum 
abgenommen sein.    Sonntag ist KEIN Waschtag!! 
 

4. Die Ruhezeiten von 22.00 bis 07.00 Uhr sind einzuhalten. Kein Trockner über Nacht 
laufen lassen. 

 
5. Besteht keine anders lautende Vereinbarung, müssen die Böden von Waschküche 

und Trockenräumen jedes Mal vom Benutzer trocken und feucht gewischt werden.  
 

6. Die Waschmaschine/ Trockner und der Wasch-Trog müssen nach jeder Benutzung 
sauber gereinigt werden. 
 

7. Die Bedienungsvorschriften einzelner Geräte sind genau zu befolgen. 
 

8. Die Taschen der zu waschenden Kleidungsstücke sind vor dem Waschen zu leeren. 
Keine fremden Gegenstände wie Papiertücher, Büroklammern, Streichhölzer etc. in 
die Waschmaschine und Trockner. BHs mit Bügel sind in einem speziellen 
Waschsack zu waschen.Teppiche dürfen nicht in der Waschmaschine gewaschen 
werden.  

 
9. Anleitung und Einteilung der Hauswartung muss befolgt werden. 

 

10. Den Einrichtungen ist Sorge zu tragen. Mängel sind umgehend der Verwaltung zu 
melden. 

 
 

 

Besten Dank für ihre Mithilfe für eine saubere Waschküche 

 

 

 

  


